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4 | Terminplan 2010/11

Heft
Heft- 

schwerpunkt
Anzeigen- 

schluß
Druckunterlagen-

schluß
Liefertermine  

Beilage
Erstverkaufs-

tag

1/10
März/April

Musik & Politik Fr., 12.02.2010 Di., 16.02.2010 Fr., 19.02.2010 Di., 02.03.2010

2/10
Mai/Juni

Musik & Sex Fr., 16.04.2010 Di., 20.04.2010 Fr., 23.04.2010 Di., 04.05.2010

3/10
Juli/ 

August
Musik & Kulturen Fr., 18.06.2010 Di., 22.06.2010 Fr., 25.06.2010 Di., 06.07.2010

4/10
September/ 
Oktober

Ost & West Fr., 20.08.2010 Di., 24.08.2010 Fr., 27.08.2010 Di., 07.09.2010

5/10
November/
Dezember

Musik & Benefiz Fr., 15.10.2010 Di., 19.10.2010 Fr., 22.10.2010 Di., 02.11.2010

1/11
Januar/
Februar

Musik & Mode Fr., 17.12.2010 Mo., 20.12.2010 Fr., 24.12.2010 Di ., 04.01.2011
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5 | Formate und Preise

1/1
4c oder s/w
im Anschnitt:
210 x 297 mm
im Satzspiegel:
183 x 270 mm
Preis: 2.900,- €

2/3
4c oder s/w
im Anschnitt:
133 x 297 mm
im Satzspiegel:
121 x 270 mm
Preis: 2.000,- €

1/2 quer
4c oder s/w
im Anschnitt:
210 x 148,5 mm
im Satzspiegel:
183 x 135 mm
Preis: 1.590,- €

1/2 hoch
4c oder s/w
im Anschnitt:
102 x 297 mm
im Satzspiegel:
93 x 270 mm
Preis: 1.590,- €

1/3 hoch
4c oder s/w
im Anschnitt:
71 x 297 mm
im Satzspiegel:
59 x 270 mm
Preis: 1.100,- €

1/3 quer
4c oder s/w
im Anschnitt:
210 x 99 mm
im Satzspiegel:
175 x 90 mm
Preis: 1.100,- €

2 x 1/1 Panorama
4c oder s/w
im Anschnitt: 420 x 148,5 mm
im Satzspiegel: 396 x 135 mm
Preis: 5.500,- €

1/4 quer
4c oder s/w
im Anschnitt:
210 x 75 mm
im Satzspiegel:
183 x 67,5 mm
Preis: 820,- €

1/4 hoch
4c oder s/w
im Anschnitt:
55,5 x 297 mm
Preis: 820,- €

1/8 quer
4c oder s/w
im Satzspiegel:
90 x 67,5 mm
Preis: 450,- €

1/8 hoch
4c oder s/w
im Satzspiegel:
43,5 x 135 mm
Preis: 450,- €

Umschlagseite
4c oder s/w
im Anschnitt: 210 x 297 mm
Preis Umschlagseite 2 oder 3: 
3.480,- €
Preis Umschlagseite 4:  
3.630,- €

Heftformat: 210 mm Breite x 297 mm Höhe
Satzspiegel: 183 mm Breite x 270 mm Höhe
Alle Größenangaben: Breite x Höhe in Millimetern

Beschnittzugabe: mind. 3 mm an allen Außenseiten (besser 5 mm)

Begrenzungsrahmen stellt Satzspiegel dar.

Nur in den Rubriken „Rezensionen“ und „Termine“ möglich
Stopper: 4c oder s/w, im Satzspiegel: 27 x 50 mm, 160,- €
Stopper: 4c oder s/w, im Satzspiegel: 27 x 27 mm, 80,- €
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6 | Beilagen
bis 20 Gramm	  95,- €/Tausend
21 bis 30 Gramm	 100,- €/Tausend
31 bis 40 Gramm	 105,- €/Tausend
41 bis 50 Gramm	 120,- €/Tausend
51 bis 60 Gramm	 125,- €/Tausend
ab 60 Gramm	 auf Anfrage

Mindestformat:	 105 x 148 mm
Höchstformat:	 200 x 290 mm
Die Beilagen müssen für eine maschinelle Verarbeitung geeignet 
sein. Muster 5fach bei Auftragserteilung erbeten

Ihre Beilagen senden Sie bitte an:

Möller Druck und Verlag GmbH
Zeppelinstraße 6 
16356 Ahrensfelde
OT Blumberg
Gewerbegebiet 
Am Rehhahn 

Frau Ulrike Rohrer
Tel. 0 30/4 19 092 39
Fax 0 30/4 19 092 19
E-Mail: rohrer@moellerdruck.de

Gründung: 	 Erstausgabe 1957
Erscheinungsweise: 	zweimonatlich
Erscheinungsort: 	 Berlin
Bezugspreis: 	 Einzelverkaufspreis 4,90 €
Jahresabonnement:	 Inland (6 Ausgaben)
	 Normalabo:	 26,90 €
	 Förderabo:	 36,90 €
	 Ausland:	 36,90 €

Zahlungsbedingungen: 
	 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von  
	 14 Tagen, rein netto ohne Abzüge

Agenturprovision: 	 15%

Druckverfahren und Papierqualität:
	 Umschlag: 	 Bogenoffset+Dispersionslack, 	
		  170g/m2, glänzend gestrichen,  
		  4/4 farb., Euroskala, Bilderdruck 
	 Inhalt: 	 Rollenoffset, 70 g/m2, l.hh.
		  matt gestrichen, Bilderdruck

Verarbeitung: 	 2-Klammern-Rückenstichheftung

Mengenstaffel:  	 bei Abnahme 	ab 3 Seiten 	    5%
		  ab 6 Seiten 	    7%
		  ab 9 Seiten 	 10%
Malstaffel: 	 bei Abnahme	 ab 6 Anzeigen	    3%
		  ab 12 Anzeigen	    5%
Es gilt die jeweils günstigste Staffel. 
Rabattstaffeln beziehen sich auf den Gültigkeitszeitraum dieser 
Preisliste. Es sind jeweils die Nettopreise ausgewiesen. 
Rabatte für politische und soziale Initiativen auf Anfrage.

Allgemeine Angaben
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Magazinformat:	 Beschnittenes Format: 210 x 297 mm

Druckauflage:	 27 000

Druckunterlagen:	 Die Datenlieferung ist per E-Mail oder  
	 Datenträger (CD-R) möglich.

Technische Abwicklung:	
Bitte geben Sie zu Ihrer digitalen Anzeigenvorlage immer einen 
Ansprechpartner und die dazugehörigen Telefonnummern an. Re-
klamationen aufgrund nicht korrekter digitaler Anzeigenvorlagen 
können nicht anerkannt werden!

Datenformate:
Bevorzugt: PDF unsepariert (composit), optimiert für die Druckvor-
stufe. Bei Postscript und PDF müssen die Schriften mit eingebun-
den sein. Farbanzeigen sind im CMYK-Modus, S/W-Anzeigen im 
Graustufen-Modus zu erstellen. Von seiten des Verlages kann nur 
bei Anlieferung „geschlossener“ Dateien (TIFF; Photoshop-EPS 
bzw. EPS mit eingebundenen Bildern und Schriften; PDF, optimiert 
für Druckvorstufe) und Mitlieferung eines Kontrollausdrucks die 
fehlerfreie Wiedergabe garantiert werden.

Auflösung:
Bildbestandteile 120 I /cm (304,8 dpi)
Druckpunktzuwachs 15%

Dateinamen:
Es muß immer eine eindeutige Dateibezeichnung gewählt werden, 
bestehend aus: „Publikation“, „Ausgabenummer“, „Inseratenna-

me“ z.B. „mr03meyer.pdf“. An den Dateinamen ist stets das Suffix 
(z.B. *.pdf, *.eps) anzuhängen.

Datenträger:
Datenträger sind mit ausgedrucktem Inhaltsverzeichnis zu lie-
fern. Ein Datenträger enthält nur eine Anzeige mit schriftlichem 
Hinweis auf die zu belegende Ausgabe sowie Angabe eines 
Ansprechpartners zur Klärung von evtl. auftretenden technischen 
Problemen. Zur besseren Übersicht empfiehlt sich z. B. für Schrif-
ten, diese in einem eigenen Ordner zu speichern.

Schriften:
Bitte beachten Sie, daß Sie Ihre Schriften mitliefern. Bei fehlenden 
Schriften werden sogenannte „Ersatzfonts“ verwendet. Diese 
können das Erscheinungsbild und den Umbruch der Anzeige 
verändern.

Ihre Druckunterlagen senden Sie bitte an:

Postanschrift: 	 Verlag 8. Mai GmbH
	 Torstraße 6
	 10119 Berlin

Telefon:	 0 30/53 63 55 – 39
E-Mail:	 anzeigen@melodieundrhythmus.com

Faxen Sie vorab einen Ausdruck der Datei an:
Fax:	 0 30/53 63 55 – 51

7 | Technische Angaben
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01.	 Der Anzeigenauftrag ist der Vertrag über die Veröffentlichung zum Zwecke der Verbreitung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden in einer Druckschrift.

02.	 Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und 
Leistungen von Schadensersatz. Insbesondere wird auch kein Schadensersatz für nichtveröffent-
lichte Anzeigen geleistet.

03.	 Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß abzuwickeln. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln.

04.	 Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Aufträge.

05.	 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages, die Auftragsbestätigung und die jeweils 
gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach 
schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich.

06.	 Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Nummern, bestimmte Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, daß der Auftraggeber die Gültigkeit 
des Auftrages ausdrücklich davon abhängig macht. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beila-
genaufträge, auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses, wegen des Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch 
für Aufträge, die an den Schaltern der Geschäftsstelle, bei Annahmestellen oder bei Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteiles der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Beilagenaufträge 
sind Festaufträge ohne Rücktrittsrecht.

07.	 Der Verlag übernimmt keinerlei Haftung für die in der Werbung enthaltenen Sachaussagen über 
Produkte und Leistungen des Kunden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die rechtliche 
Zulässigkeit des Anzeigeninhaltes. Der Verlag ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob die Anzeige 
Rechtsvorschriften entspricht oder Rechte Dritter verletzt werden.

08.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch 
einwandfreie Wiedergabe der Anzeige, soweit die gelieferten Druckunterlagen ohne Mängel sind.

09.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf  Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen für den 
Verlag sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnungen und Belegen geltend gemacht werden. Für Fehler bei telefonischen Übermittlungen 
jeder Art übernimmt der Verlag keine Haftung.

10.	 Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst 
beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

11.	 Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 3 Monate nach Erscheinen der jeweiligen 
Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist.

12.	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert und sind kostenpflichtig. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet 
der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die 
Genehmigung zum Druck als erteilt.

13.	 Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung 
bestellter Druckstöcke, Matern und Zeitschriften hat der Auftraggeber zu bezahlen.

14.	 Sind keine besonderen Größenunterschiede angegeben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der 
Preisberechnung zugrunde gelegt.

15.	 Die Rechnung ist in der hierin angegebenen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine 
kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlungen 
werden nach der Preisliste gewährt.

16.	 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Basissatz 
der Europäischen Zentralbank sowie den Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt 
jeglicher Nachlaß. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne daß hieraus dem Auftraggeber irgend-
welche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.

17.	 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenabschnitt. Wenn Art und Umfang 
des Anzeigenauftrages es rechtfertigen, werden mindestens zwei Kopfbelege oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.

18.	 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die 
vom Verlag gewährte Mitteilungsvergütung darf an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.

19.	 Für konzernangehörige Firmen, die gemeinsame Rabattierungen beanspruchen wollen, ist eine 
Prüfung durch den Verlag notwendig und kann nicht generell gewährt werden.

20.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile der Sitz des Verlages. Die ladungsfähige An-
schrift lautet: Verlag 8. Mai GmbH, Torstr. 6, 10119 Berlin. Geschäftsführer: Dietmar Koschmieder, 
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg - HRB 55651

21.	 Der Kunde hat digital übermittelte Druckunterlagen frei von sogenannten Computerviren, Würmern 
und sonstigen Schadensquellen zu liefern. Er ist insbesondere verpflichtet, zu diesem Zweck han-
delsübliche Schutzprogramme einzusetzen, die jeweils dem neuesten Stand zu entsprechen haben. 
Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Schadensquellen der vorbezeichneten Art, 
wird der Verlag von dieser Datei keinen Gebrauch machen und diese, soweit zur Schadensver-
meidung bzw. -begrenzung erforderlich, löschen, ohne daß der Kunde in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Der Verlag behält sich vor, den Kunden auf Scha-
densersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den Kunden infiltrierte Schadens-
quellen dem Verlag Schäden entstanden sind.

8 | Allgemeine Geschäftsbedingungen


